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RS OGH 1936/3/11 3Ob114/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1936

Norm

KO §156

KO §158

Rechtssatz

Verp1ichtet sich jemand zur Erfüllung des Zwangsausgleiches als Bürge und Zahler, so ist anzunehmen, daß dies unter

der stillschweigenden Bedingung geschieht, daß der Zwangsausgleich auch durchgeführt und der Konkurs aufgehoben

wird.
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